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Allgemeine Geschäftsbedingungen der SQlab GmbH 
 
 
 

§ 1 Geltungsbereich 

1. Die folgenden Verkaufsbedingungen gelten nur gegenüber Unternehmern (§§ 310 Abs. 1, 14 
BGB). 

2. Für die Geschäftsbeziehungen zwischen der SQlab GmbH (www.sq-lab.com), nachfolgend 
kurz: SQlab, und dem Auftraggeber (Kunden) gelten die nachfolgenden Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen in ihrer zum Zeitpunkt der Bestellung geltenden Fassung. 
Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende Allgemeine Geschäftsbedingungen 
werden, selbst in Kenntnis und vorbehaltloser Lieferung an den Auftraggeber, nicht 
Vertragsbestandteil und es gelten unsere Verkaufsbedingungen, es sein denn, ihrer Geltung 
wird ausdrücklich schriftlich zugestimmt. Mündliche Vereinbarungen entfalten keine rechtliche 
Wirkung. Das gilt auch für die Aufhebung des Schriftformerfordernisses. 

3. Sie gelten für alle Angebote, Lieferungen und Leistungen, einschließlich Auskünfte und 
Beratungen. Sie gelten auch für alle künftigen Geschäfte mit dem Auftraggeber, auch wenn 
SQlab bei dem Vertragsabschluss nicht mehr ausdrücklich darauf verweist. 

§ 2 Vertragsschluss und Lieferzeit 

1. Sämtliche Angaben im Katalog sind unverbindlich. Technische Änderungen oder Änderungen 
in Form oder Farbe bleiben im Rahmen des Zumutbaren vorbehalten. 

2. Die Bestellung durch den Auftraggeber ist ein bindendes Angebot. 

3. SQlab ist berechtigt, das in der Bestellung liegende Angebot innerhalb von zwei Wochen nach 
Eingang der Bestellung anzunehmen. Die Annahme kann entweder durch eine schriftliche 
Auftragsbestätigung oder durch Leistungserbringung erklärt werden. 

4. Der Vertragsschluss erfolgt unter der Bedingung der richtigen und rechtzeitigen 
Selbstbelieferung durch die Zulieferer von SQlab, wenn und soweit die nicht rechtzeitige 
Belieferung nicht von SQlab verschuldet wird. 

5. Über die nicht rechtzeitige Lieferbarkeit des Vertragsgegenstandes wird der Auftraggeber 
unverzüglich informiert und die Gegenleistung unverzüglich zurückerstattet. 

§ 3 Markenrechte 

Die Nutzung der Marken von SQlab, insbesondere der Wort- und Wort-/Bildmarken SQlab, 
Ergolux, Maxcontact, Niveauplus, insbesondere in Werbemitteln, die nicht von SQlab zur 
Verfügung gestellt wurden und im Rahmen des Versand- und Internethandels, bedarf der 
vorherigen Zustimmung durch SQlab. §§ 24, 25 MarkenG bleiben unberührt. 

§ 4 Preise und Rabatte 

1. Alle genannten Einkaufspreise sind Nettopreise. Die gesetzliche Mehrwertsteuer ist nicht in 
den Preisen eingeschlossen; sie wird in gesetzlicher Höhe am Tag der Rechnungsstellung in 
der Rechnung gesondert ausgewiesen. 

2. Die in den Preislisten angegebenen Rabatte werden auf den Einkaufspreis gewährt, wenn der 
Wiederverkauf der Waren im Rahmen eines qualifizierten Vertriebes erfolgt. 
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Ein qualifizierter Vertrieb liegt vor, wenn der Verkauf der Waren in einem der hohen Qualität 
und dem ausgezeichneten Ruf unserer Waren entsprechenden Ladenlokal unter Einsatz 
unserer Werbemittel durch fachlich geschulte Verkäufer erfolgt. 

Ein qualifizierter Vertrieb liegt bei einem Versand- oder Internethandel dann vor, wenn die 
Präsentation und Bewerbung der Waren, sowie die Betreuung der Auftraggeber einem der 
hohen Qualität und dem ausgezeichneten Ruf unserer Waren entsprechenden Weise und mit 
der vorherigen Zustimmung durch SQlab erfolgt. 

3. Die Versandkosten bis zu einem Warenwert von € 350,- betragen € 8,50. 

4. Der Versand ab einem Warenwert von € 350,- ist frachtkostenfrei. 

5. Bei Versendungen ins Ausland behält sich SQlab die Erhebung gesonderter Frachtkosten vor 
Bei Anfallen gesonderter Frachtkosten wird über diese unverzüglich nach Eingang des 
Angebots unterrichtet. Dem Käufer steht es daraufhin frei, von seinem Angebot innerhalb von 
7 Tagen zurückzutreten. 

6. Alle Sendungen innerhalb Deutschlands sind gegenüber Transportschäden versichert. SQlab 
berechnen hierfür 0,75% des Warenwertes. Auf Wunsch kann diese Versicherung durch 
Erklärung bei Bestellung nicht in Anspruch genommen werden. 

§ 5 Zahlungen 

1. Der Auftraggeber verpflichtet sich nach Erhalt der Ware innerhalb der auf der Rechnung 
ausgewiesenen Zahlungsfrist den Kaufpreis zu begleichen. Ist der Lieferung keine Rechnung 
beigefügt, so ist die Gegenleistung mit Erhalt der Lieferung fällig. Der Auftraggeber kommt 
spätestens in Verzug, wenn er nicht innerhalb von 30 Tagen nach Fälligkeit und Empfang der 
Gegenleistung leistet. 

2. Während des Verzugs hat der Auftraggeber die Geldschuld in Höhe von 8 Prozentpunkten 
über dem geltenden Basiszinssatz zu verzinsen. 

3. Zahlungsmöglichkeiten 
a) RECHNUNG 

Nach Erhalt der Rechnung ist die Ware innerhalb der auf der Rechnung ausgewiesenen 
Zahlungsfrist, spätestens aber nach 14 Tagen auf das in der Rechnung angegebene 
Konto zu überweisen. 

b) LASTSCHRIFTEINZUG 
Die Ware kann auch per Lastschrifteinzug bezahlt werden. Im Falle einer Rücklastschrift 
ist der Auftraggeber verpflichtet eine Aufwandsentschädigung in Höhe von € 10.- zu 
zahlen. Der Nachweis eines geringeren Schadens bleibt dem Auftraggeber vorbehalten. 

c) WECHSEL oder SCHECK 
Bei entsprechender Vereinbarung werden Wechsel oder Schecks erfüllungshalber 
angenommen. Hierbei tritt die Erfüllung der Gegenleistung erst dann ein, wenn SQlab 
tatsächlich über den geschuldeten Betrag verfügen kann. Wechsel-, Scheck- und 
Diskontspesen sowie alle sonstigen Kosten gehen dabei ausschließlich zu Lasten des 
Auftraggebers. 

d) NACHNAHME 
Die Lieferung per Nachnahme ist nicht möglich. 

e) VORKASSE 
Bei mehrmalig auftretendem Zahlungsverzug oder Rücklastschriften bei Lastschrifteinzug, 
behält SQlab sich vor, die Ware nur noch gegen Vorkasse zu versenden. Mit 
Zahlungseingang auf das in der Auftragbestätigung angegebene Konto erhält der 
Auftraggeber seine Ware. 
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4. Die Gegenleistung ist erfüllt, wenn der geschuldete Betrag auf dem Konto der SQlab GmbH 
eingegangen ist. 

5. Aufrechnung und Abtretung 
Ein Recht zur Aufrechnung steht dem Auftraggeber dann zu, wenn die Gegenansprüche 
rechtskräftig festgestellt wurden oder von uns unbestritten oder anerkannt wurden. Zur 
Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts ist der Auftraggeber nur unter den Voraussetzungen 
des Satzes 1 und der zusätzlichen Voraussetzung des Beruhens auf dem gleichen 
Vertragsverhältnisses berechtigt. 

Die Abtretung sämtlicher Ansprüche des Auftraggebers gegen SQlab an Dritte, bedarf der 
ausdrücklichen Zustimmung durch SQlab. § 354 a HGB bleibt unberührt. 

6. Drohende Zahlungsunfähigkeit des Auftraggebers 
a) Erhält SQlab nach Abschluss des Kaufvertrages Kenntnis von einer wesentlichen 

Verschlechterung der Vermögensverhältnisse des Auftraggebers so ist SQlab berechtigt, 
ausstehende Lieferungen oder Leistungen nur gegen Vorkasse oder angemessener 
Sicherheitsleistung auszuführen, wobei sich etwaige Liefer- oder Leistungsfristen 
entsprechend verlängern bzw. Termine verschieben. 

§ 6 Eigentumsvorbehalt 

1. SQlab behält sich das Eigentum an allen gelieferten Waren sowie den aus der Be- oder 
Verarbeitung entstehenden Sachen („Vorbehaltsware“) bis zur vollständigen Begleichung aller 
Forderungen aus der laufenden Geschäftsbeziehung vor. 

2. Der Auftraggeber ist verpflichtet die Ware pfleglich zu behandeln, insbesondere ist er 
verpflichtet, diese auf eigene Kosten gegen Feuer-, Wasser- und Diebstahlsschäden 
ausreichend zum Neuwert zu versichern. Sofern Wartungs- und Inspektionsarbeiten 
erforderlich sind, muss der Auftraggeber diese auf eigene Kosten rechtzeitig durchführen. 

3. Verarbeitungsklausel 
Eine Be- oder Verarbeitung der Ware durch den Auftraggeber ist im ordnungsgemäßen 
Geschäftsgang gestattet und wird stets im Namen und Auftrag von SQlab vorgenommen. 
SQlab entstehen hieraus keine Verpflichtungen. 

Erfolgt eine Be- oder Verarbeitung oder Vermischung der Kaufsache mit Gegenständen, die 
nicht bereits im Eigentum von SQlab stehen, erwirbt SQlab an der neuen Sache das 
Miteigentum im Verhältnis zum Wert der von SQlab gelieferten Ware zu den sonstigen 
verarbeiteten Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung. Erfolgt eine Vermischung der 
Kaufsache in der Weise, dass die Sache des Auftraggebers als Hauptsache anzusehen ist, so 
gilt als vereinbart, dass der Kunde uns anteilmäßig Miteigentum überträgt. Der Kunde 
verwahrt das so entstandene Alleineigentum oder Miteigentum für SQlab. 

 

4. Verlängerter Eigentumsvorbehalt 
Der Auftraggeber ist berechtigt, die Ware im ordentlichen Geschäftsgang weiterzuveräußern. 
Er tritt dabei alle Forderungen in Höhe des Faktura-Endbetrags (einschließlich MwSt) an 
SQlab ab, die ihm durch die Weiterveräußerung gegenüber einem Dritten erwachsen. SQlab 
nimmt die Abtretung bereits jetzt an. Nach der Abtretung ist der Auftraggeber zur Einziehung 
der Forderung ermächtigt. SQlab behält sich vor, die Forderung selbst einzuziehen, sobald 
der Auftraggeber seinen Zahlungsverpflichtungen nicht mehr ordnungsgemäß nachkommt und 
in Zahlungsverzug gerät. SQlab verpflichtet sich jedoch, die Forderung nicht einzuziehen, 
solange der Auftraggeber seinen Zahlungsverpflichtungen aus den vereinnahmten Erlösen 
nachkommt, nicht in Zahlungsverzug gerät und insbesondere kein Antrag auf Eröffnung eines 
Vergleichs- oder Insolvenzverfahrens gestellt ist oder Zahlungseinstellung vorliegt. Ist aber 
dies der Fall, so kann SQlab verlangen, dass der Auftraggeber uns die abgetretenen 
Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben 
macht, die dazugehörigen Unterlagen aushändigt und den Schuldner (Dritten) die Abtretung 
mitteilt. 
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5. Im Falle des Zugriffs Dritter (insb. Zwangsvollstreckungsmaßnahmen, Pfändungen, oä.) auf 
die Vorbehaltsware hat der Auftraggeber diesen Umstand unverzüglich und unter Herausgabe 
entsprechender Unterlagen an SQlab schriftlich anzuzeigen, damit SQlab Klage gemäß § 771 
ZPO erheben kann. 
Der Auftraggeber wird Dritte auf den Eigentumsvorbehalt und die Sicherungsabtretung 
hinweisen. 

Die Kosten dieser Abwehr trägt der Auftraggeber. Soweit der Auftraggeber nicht in der Lage 
ist, SQlab die gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten einer Klage gemäß § 771 ZPO zu 
erstatten, haftet der Auftraggeber für den entstandenen Ausfall. 

§ 7 Gefahrübergang 

1. Erfüllungsort der Leistung ist der Lieferort gemäß vereinbarten Incoterm. Sofern sich aus der 
Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist Lieferung „ab Werk“ vereinbart“. 

2. Soweit nicht ausdrücklich vereinbart, geht die Gefahr des zufälligen Untergangs oder der 
zufälligen Verschlechterung der Sendung mit der Übergabe an den Transporteur auf den 
Auftraggeber über. Dies ist unabhängig von eventuellen Kostenübernahmen für Transport und 
Verpackung. Die Verpackung und die Versandart werden von uns nach sachkundigem 
Ermessen bestimmt. 

3. Der Übergabe der Ware an den Transporteur steht der Annahmeverzug durch den 
Auftraggeber gleich. 

§ 8 Lieferzeit, Termine und Fristen 

1. Die angegebenen Termine und Fristen bezüglich Lieferungen und Leistungen sind 
unverbindlich; außer zwischen SQlab und dem Auftraggeber wurde insoweit ausdrücklich 
schriftlich etwas anderes vereinbart. 

2. Bei einer von SQlab zu vertretenden Nichteinhaltung einer verbindlichen Frist, kann der 
Auftraggeber bei Nachweis eines Schadens, eine pauschale Verzugsentschädigung für jede 
vollendete Woche der Verspätung in Höhe von 0,5 von Hundert bis zu 5 von Hundert, vom 
Werte desjenigen Teils der Lieferung verlangen, mit der SQlab in Verzug geraten ist. 
Weitergehende Schadensersatzansprüche bestehen nur unter den Voraussetzungen des § 10 
dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Das Recht zum Rücktritt bleibt hiervon unberührt. 

§ 9 Gewährleistung 

1. Als Beschaffenheit der Ware gilt nur die Produktbeschreibung in den aktuellen Katalogen von 
SQlab. 

2. Garantieübernahme 
Eine Garantie iSd §§ 443, 276 BGB liegt nur bei ausdrücklicher schriftlicher Übernahme durch 
SQlab vor. Angaben, Abbildungen, Zeichnungen, technische Angaben, Beschreibungen oder 
Kennzeichnungen in Katalogen oder Prospekten stellen ebenso wenig eine 
Garantieübernahme dar wie die Lieferung von Mustern oder Proben. 

3. Bei Vorliegen eines Mangels erfüllt SQlab nach eigener Wahl entweder durch Nachbesserung 
oder durch Nachlieferung nach. Unsachgemäßer Gebrauch durch den Auftraggeber oder von 
ihm beauftragte Dritte begründet keine Gewährleistungsrechte. Die Kosten der Nacherfüllung, 
sowie die Kosten für die Rücksendung der mangelhaften Ware, trägt grundsätzlich SQlab; 
Ausnahme bildet die zu Unrecht vorgenommene Mängelrüge durch den Auftraggeber. 

4. Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Auftraggeber entsprechend der gesetzlichen 
Vorschriften nach seiner Wahl Herabsetzung, Minderung oder Rückabwicklung des Vertrages 
verlangen. Bei Vorliegen eines unwesentlichen Mangels ist die Rückabwicklung 
ausgeschlossen. 
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5. Rügepflicht 
Sichtbare Mängel hat der Auftraggeber unverzüglich bei Entgegennahmen der Lieferung 
schriftlich zu rügen (§ 377 HGB), spätestens aber innerhalb einer Frist von zwei Wochen ab 
Empfang der Ware. Anderenfalls ist die Geltendmachung von Gewährleistungsansprüchen 
ausgeschlossen. 

Nicht sogleich erkennbare Transportschäden sind unverzüglich nach Kenntnis schriftlich 
anzuzeigen. 

Die beschädigte Ware und die Verpackung sind zu Beweiszwecken verfügbar zu halten und 
gegebenenfalls auf Kosten von SQlab an SQlab zurückzuschicken. 

6. Die Gewährleistungsfrist beträgt zwei Jahre ab Ablieferung der Ware. 
Die Frist beginnt mit Übergabe der Kaufsache an den Auftraggeber am Erfüllungsort. 
§ 479 BGB bleibt unberührt. 

Bei allen während der gesetzlichen Gewährleistungsfrist auftretenden Mängel hat der 
Auftraggeber das gesetzliche Recht zur Nacherfüllung und bei Vorliegen der gesetzlichen 
Voraussetzungen das Recht auf Minderung, Rückritt oder Schadensersatz. 

§ 10 Schadensersatzansprüche 

1. Haftungsausschluss 
SQlab haftet nicht für leicht fahrlässige Pflichtverletzungen unwesentlicher Vertragspflichten. 

2. Haftungsbegrenzung 
Die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit bestimmt sich nach den gesetzlichen 
Vorschriften. 

§ 11 Sonstiges 

1. Auf alle Verträge und die Allgemeinen Geschäftsbedingung von SQlab ist deutsches Recht 
unter Ausschluss des internationalen Kaufrechts (CISG) anwendbar. 

2. Salvatorische Klausel 
Eine etwaige Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen dieser Geschäftsbedingungen berührt 
die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht. 

3. Gerichtsstand 
Sofern der Auftraggeber Kaufmann ist oder seinen Sitz außerhalb des Gebiets der 
Bundesrepublik Deutschland hat, ist ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus 
und im Zusammenhang mit diesem Vertrag der Firmensitz von SQlab in 82064 Straßlach. 

SQlab bleibt es jedoch vorbehalten, den Auftraggeber auch an seinem allgemeinen 
Gerichtsstand zu verklagen. 


